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1. Vorbemerkungen

Die Wolfenbiitteler Handschrift Helmst. 254 enthält außer dem Capitulare 
de Villis und Briefen Leos III. an Karl den Großen eine kleine Sammlung von 
Güterverzeichnissen, die wegen ihres formelhaften Charakters unter dem Namen 
„Brevium Exempla ad res ecclesiasticas vel fiscales describendas“ bekannt ge­
worden ist1). Diese Sammlung ist nicht vollständig. Sie beginnt mit einem nur 
noch teilweise erhaltenen Urbar des Bistums Augsburg; es folgt ein Verzeichnis 
von Prekarien und Lehen des Klosters Weißenburg im Elsaß und am Schluß 
eine Beschreibung von Königshöfen (fisci), darunter Annappes (Asnapium) und 
Gruson (Grision) im Tournaisis und einem Weingut Treola. Die Beschreibung 
der Königshöfe hat längst die Aufmerksamkeit der Forschung auf sich gelenkt. 
Dabei spielten eine Reihe von sachlichen Berührungspunkten mit dem Capitulare 
de Villis eine Rolle; vor allem die dortigen Vorschriften für die Rechnungs­
legung des Amtmannes fanden in den Brevium Exempla einen gewissen Nieder­
schlag2). Sodann haben die Baulichkeiten immer wieder interessiert; denn man 
glaubte seit Carl Schuchhardt immer wieder ähnliche curtes und curticulae in 
den Überresten frühmittelalterlicher Befestigungsanlagen auf deutschem Boden 
erkennen zu dürfen wie sie die Brevium Exempla beschreiben3). Klaus Verhein 
hat sich in seinen ausführlichen Darlegungen Schuchhardt angeschlossen4). An­
gesichts des Widerspruches, auf den die Auffassungen beider heute gestoßen 
sind5), erscheint es geboten, an dieser Stelle nochmals auf unsere Quelle ein­
zugehen, zumal gerade die Forschungen der letzten Zeit auch Ansatzpunkte zu 
einer genaueren zeitlichen Einordnung bieten.
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